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Getrenntsammlung von Alttextilien in Deutschland ab 2025 Pflicht 

Abfallwirtschaftsbetrieb Böblingen verweist auf bewährte Sammlung in Depotcontainern 

 

Die Getrenntsammlungspflicht für Textilabfälle wird ab dem 1. Januar 2025 EU-weit 

eingeführt. Die Stadt- und Landkreise in Deutschland müssen Alttextilien getrennt von 

anderen Abfällen sammeln, damit sie wiederverwendet oder recycelt werden können. 

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Böblingen (AWB) hat bereits 2012 die 

Getrenntsammlung von Alttextilien flächendeckend eingeführt und dazu circa 350 

Depotcontainer für Textilien wohnortnah auf allen Wertstoffhöfen und den meisten 

Containerstandorten für Glas und Dosen aufgestellt. „Damit haben wir die 

Getrenntsammlungspflicht im Landkreis schon längst umgesetzt, unsere Bürgerinnen 

und Bürger nahmen dieses Angebot zur Abgabe von gebrauchter Kleidung und 

Schuhen oder auch Bett- und Tischwäsche von Anfang an sehr gut an“, sieht 

Werkleiter Wolfgang Hörmann den AWB bestens aufgestellt für die ab dem 

kommenden Jahr gesetzlich vorgeschriebene Getrenntsammlung und ergänzt: „Für 

unsere Bürgerinnen und Bürger ändert sich durch die neue Regelung vorerst nichts.“ 

Damit die Getrenntsammlung unter den aktuellen schwierigen Marktbedingungen 

erfolgreich umgesetzt werden kann, kommt es auf Qualität und die sorgfältige 

Trennung von Alttextilien an. Stark beschädigte, verschmutzte oder kontaminierte 

Textilien sollten unbedingt weiterhin über die Restmülltonne entsorgt werden. Aktuell 

sind die Recyclingkapazitäten ausgelastet und die Nachfrage nach Produkten wie 

Putzlappen oder Dämmstoffen ist gesättigt. Qualitätsbewusstsein ist also gefragt, 

denn in Deutschland werden sehr viele Alttextilien gesammelt, sodass es hierzulande 

mailto:b.lutsch@lrabb.de


2 

keine Frage der Menge, sondern der guten Qualität ist, damit die Altkleider auch einen Absatzmarkt 

finden können. 

Die Getrenntsammlungspflicht markiert einen wichtigen Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft. Doch 

nur durch ein Zusammenspiel aller Beteiligten und mit der Weiterentwicklung innovativer 

Recyclingverfahren wird es gelingen, eine nachhaltige und funktionierende Textilkreislaufwirtschaft 

zu etablieren. 


